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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Schkopau zur 
 

- Aufstellung der Entwicklungssatzung Nr. 2/9 „Am Park“  
der Gemeinde Schkopau, Ortsteil Döllnitz 

- Offenlage des Entwurfs der Entwicklungssatzung Nr. 2/9 „Am Park“ der 
Gemeinde Schkopau, Ortsteil Döllnitz gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die 
Aufstellung der Entwicklungssatzung Nr. 2/9 „Am Park“ im Karree Leipziger Straße, 
Friedensstraße, Regensburger Straße, Schacht-/Berliner Straße im Ortsteil Döllnitz 
beschlossen (Beschluss-Nr. GR 28/268/2012).  

Ziel der Entwicklungssatzung ist, das durch Leipziger Straße, Friedensstraße, Regensburger 
Straße, Schacht-/Berliner Straße begrenzte Karree mit seiner umgebenden Bebauung als einen 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil festzusetzen. Mit der Aufstellung der Satzung wird die 
Absicht verfolgt, eine sporadische Verdichtung des rückwärtigen Bereichs des genannten 
Karrees in Döllnitz durch die Errichtung von Ein- bzw. Zweifamilienhäusern zu ermöglichen. 
Hierfür bedarf es planungsrechtlicher Regelungen.  

Da durch die beabsichtigte Aufstellung der Entwicklungssatzung im Gebiet nach § 34 
BauGB, der sich aus der Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab 
nicht wesentlich verändert, kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 
BauGB anwenden.  

Die weiteren Bedingungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB werden ebenfalls erfüllt. Die 
Zulässigkeit von UVP- pflichtigen Vorhaben wird mit der Satzungsaufstellung weder 
vorbereitet noch begründet. Ebenso wenig werden die folgenden Schutzgebiete im Sinne des 
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sowie der EU-Vogelschutzrichtlinie bzw. 
der FFH-Richtlinie durch die Aufstellung berührt: 

- FFH-Gebiet DE 4537 301 „Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und 
Halle“ 

- Vogelschutzgebiet (SPA) DE 4638 401 „Saale-Elster-Aue südlich Halle“. 

Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich bereits im Innenbereich der Ortslage Döllnitz.  

Dabei ermöglicht die Entwicklungssatzung lediglich eine Hinterlandbebauung innerhalb des 
Karrees Leipziger Straße, Friedensstraße, Regensburger Straße, Schacht-/Berliner Straße. 
Somit kann eine sporadische Verdichtung der Bebauung im Siedlungsbereich unter der 
Maßgabe der Innenentwicklung vor Außenentwicklung erreicht werden. Auf diese Weise 
wird eine weitere Siedlungsausdehnung in den Außenbereich und somit eine Gefährdung der 
Schutzgebiete vermieden. 

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen.  
 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB erfolgt in Form einer 
öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Dabei wird der Öffentlichkeit in der Zeit 
vom  

07.02.2013 bis einschließlich 07.03.2013 
während folgender Zeiten im Lichthof des Bauamtes der Gemeinde Schkopau, Schulstraße 
18, 06258 Schkopau die Gelegenheit gegeben, die Entwicklungssatzung einschließlich 
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Begründung einzusehen und Stellungnahmen abzugeben: 
 

montags und mittwochs:  9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 14.00 Uhr  
dienstags:    9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr  
donnerstags:   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr 
sowie freitags:   9.00 Uhr - 12.00 Uhr.  

 
Zusätzlich zu der Auslegung im Bauamt der Gemeinde Schkopau stehen sämtliche 
Dokumente auch als download unter www.gemeinde-schkopau.de  „Bürger + Verwaltung“ 

 „Bekanntmachungen“  „öffentliche Auslegungen“ zur Verfügung.  
 
Stellungnahmen können von jedermann schriftlich oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.  
 
 
Schkopau, den 29.01.2013 
 

 
Abb.:  Geltungsbereich der Entwicklungssatzung (Auszug aus dem GIS der Gemeinde Schkopau) 
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Schkopau zur 
 

- Aufstellung der 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 3.1 
„Industriestandort Schkopau“ der Gemeinde Schkopau, Ortsteil Schkopau 

- Offenlage des Entwurfs zur 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 3.1 „Industriestandort Schkopau“ der Gemeinde Schkopau, Ortsteil 
Schkopau gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB)  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die 
Aufstellung der 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 3.1 „Industriestandort 
Schkopau“ beschlossen (Beschluss-Nr. GR 28/269/2012).  

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.1 „Industriegebiet Schkopau“ ist erforderlich, 
um die Festsetzungen des rechtskräftigen Planes in Teilbereichen an die zwischenzeitliche 
Entwicklung von ansässigen Unternehmen anzupassen. Die Änderung dient der Sicherung der 
Zukunftsfähigkeit dieser Unternehmen am Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie- 
und Gewerbeflächen. 
 
Dabei ist vorgesehen, eine im südwestlichen Teil des Industrieareals gelegene Fläche, die 
bisher nur teilweise zu bebauen war, vollständig in die überbaubare Fläche einzubeziehen. Da 
auf der genannten Fläche bisher grünordnerische Ausgleichmaßnahmen festgesetzt sind (sog. 
„Trittsteinbiotop“), ist dieses auf eine benachbarte Teilfläche zu verschieben. 
 
Die Änderungsbereiche befinden sich im Südwesten des Plangebietes, Teilgebiet TG 13 
westlich der Werkstraße 7 und Teilgebiet TG 19 südlich der Y-Straße. 
 
Da durch die beabsichtigten Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, 
wird das Verfahren zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.1 gemäß § 13 BauGB als 
vereinfachtes Verfahren geführt.  

Die weiteren Bedingungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB werden ebenfalls erfüllt. Die 
Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben wird mit der Planänderung weder vorbereitet 
noch begründet. Ebenso wenig werden die folgenden Schutzgebiete im Sinne des 
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sowie der EU-Vogelschutzrichtlinie bzw. 
der FFH-Richtlinie durch die Änderung berührt: 

- FFH-Gebiet DE 4537 301 „Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und 
Halle“ 

- Vogelschutzgebiet (SPA) DE 4638 401 „Saale-Elster-Aue südlich Halle“.  

Beide Gebiete befinden sich nordöstlich im Abstand von mindestens 1.500 m zum 
Änderungsbereich, dazwischen liegen die B 91 sowie die Ortslage Schkopau. 

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen.  
 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB erfolgt in Form einer 
öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Dabei wird der Öffentlichkeit in der Zeit 
vom  

07.02.2013 bis einschließlich 07.03.2013 

während folgender Zeiten im Lichthof des Bauamtes der Gemeinde Schkopau, Schulstraße 
18, 06258 Schkopau die Gelegenheit gegeben, den Bebauungsplan einschließlich Begründung 
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einzusehen und Stellungnahmen abzugeben: 
 

montags und mittwochs:  9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 14.00 Uhr  
dienstags:    9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr  
donnerstags:   9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr 
sowie freitags:   9.00 Uhr - 12.00 Uhr.  

 
Zusätzlich zu der Auslegung im Bauamt der Gemeinde Schkopau stehen sämtliche 
Dokumente auch als download unter www.gemeinde-schkopau.de  „Bürger + Verwaltung“ 

 „Bekanntmachungen“  „öffentliche Auslegungen“ zur Verfügung.  
 
Stellungnahmen können von jedermann schriftlich oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.  
 

 

Schkopau, den 29.01.2013 
 

 
 
Anlage:  Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan Schkopau  
 
Anlage: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan Schkopau mit Kennzeichnung der Lage der 

Änderungsbereiche 
 

 

Industriestandort Dow 

Hochhalde Schkopau 

Lauchagrund
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*************************************************************************** 
 
 
Gemeinde Schkopau 
Schulstraße 18 
06258 Schkopau 

 
 

Hinweis auf eine öffentliche Auslegung 
 
 
Das Amtsblatt des ZWA Bad Dürrenberg vom 25.01.2013 (13. Jahrgang / Nummer 1) liegt zur 
Einsichtnahme im Haupt- und Sozialamt, Zimmer 30, des Bürgerhauses der Gemeinde Schkopau, 
Schulstraße 18 in 06258 Schkopau bereit. 
 
Die Auslegung erfolgt vom 04. Februar 2013 bis einschließlich zum 19. Februar 2013. 
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Während der folgenden Dienststunden können die Unterlagen eingesehen werden: 
 
Montag  08:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
Dienstag 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
Donnerstag 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
 


